
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/9/10 2001/02/0191
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.2004

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VwGG §42 Abs2 Z3 lita;

VwGG §42 Abs2 Z3 litb;

ZustG §17 Abs3;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass die belBeh es unterlassen hat, die vom Besch behauptete Ortsabwesenheit gemäß § 17 Abs.

3 ZustG ausreichend zu überprüfen.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete
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